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Seber Verfmß, lofal, ober wie bie ©roßinbuftrieEen eS

befürworten, für bie einzelnen Verufe gefonbert, bie SlrbeitS*

lofenPerficßerung bureßgufüßren, Wirb fid) als eine f)albe

SJlaßregel erweifen. ©ie Vefämpfung ber SlrbeitSlofennot
ift eine Slnfgabe ber ©efamiljeit. Sin ißr fiat ber bireft
beteiligte Slrbeiter, aie ber Slrbeitgeber, unb am aüermeiften
ber Staat als Vertreter unb Vefcßüßer ber ©efamtßeit ein
gleid) großes Sntereffe. ©ie SlrbeitSlofigfeit bringt ben

•Dlenfcßen öfonomifcß unb moralifcß herunter unb maeßt ißn
mehr unb mehr gu einer Saft für ba§ gange ©emeinwefen.
Sie ift eine Vorftufe beS Stromer* unb Verbrechertums.
Schon aus biefem ©runbe muß ber Staat im Sntereffe ber

©efamtheit an ber Vefämpfung berfelben ben größten
Stiiteil nehmen.

©ans abgefehen Pon feiner Vflicßt, bie ihm hier obliegt,
ift eS and) p feinem Slußen, ben üblen folgen ber SlrbeitS*

lofigfeit bireft entgegen 31t wirfen, ba babureß bie Slrmenlaft
unb bie Soften für bie Sîrtmaljnfttg erßeblicß öerminbert
Werben.

Slacß all bem ©efagten muß eS baßer nur als biEig
erfeßeinen, wenn bie VerficßerungSlaft auf Slrbeiter, Sirbett*

geber, ©emeinbe unb Staat gleichmäßig Oerteilt wirb. ®S

hanbelt fteß um eine Verficßernng, bie nur auf ber VafiS
fojialer ©runbfähe eingerichtet werben lauu.

2Bir füllten baßer nicht ängftlid) bie ©efaßr, arbeitslos
3U werben, in ben Perfcßiebenen ©ewerben feftftellen unb
banaeß ihre VeitragSpflicßt beftimmen. SBoIlen Wir in
bottrinärer unb äugftlicßer SBeife Oerhüten, baß fa fein beffer
geftellter Slrbeiter ober eine beffer gefteKte Snbuftrie für
einen feßleeßter fituierten Slrbeiter ober eine weniger begünftigte
Snbuftrie ein Qpfer gu bringen hat, bann laffen wir bie

©anb lieber Weg bon ber Slngelegenheit, wir werben bod)

nur etwas gufianbe bringen, was neben einigen SSorteilea

neue große Siacßteile mit fich bringt.
©ie Quoten, welche bie Slrbeiter an bie VerficßerungSlaft

beantragen haben, follen meßt ftp nach Soßnflaffen, Wie im
VaSler ©ntwnrf, fonbent naeß einem procentualen Säße
ihres SohnbetrageS beftimmt werben, ber jährlich gemäß ben

Slnforberungen ber VerficßerungSanfialt fixiert werben foH.
©ie SlrbeitSlofigfeit ift ja nidjt jebeS 3aßr gleid) groß,
©abnreß Würbe bie VerficßerungSlaft für Slrbeiter unb Slrbeit*
geber erträglicher werben. ®S ift mir befannt, baß bie

fjSofamenter non Vafel ebenfalls baS Sßftem ber procentualen
Vrämtengaßlung müttfeßen unb baSfelbe für ein weitaus
gerechteres Verfahren halten, als baS non ben 3nbuftrieHen
VafelS unb SJSrof. Slbler norgefchlagene Soßnflaffenfßftem.
©iefeS Stiftern wie bie blüßenbe ©afniftif in Vegug auf bie

geftfeßung ber ©öße ber llnterftüßuugen beS VaSler ©nt=

Wurfes taugt nicht für eine für baS praftifeße Sehen berechnete

Snftituiion ber Schwei?.
3n 23egug auf bie ©öße ber llnterftüßung genügt eS,

baß gwifeßen foleßen, bie für fich allein unb foldjen, bie für
Singehörige gu forgen haben, nnterfdjieben Wirb unb banaeß

gwei öerfcßiebene Slnfäße ber UnterftüßungSbeiträge feftgefeßt
Werben.

SluS praftifchen ©rünben foüteu bie llnterftüßungen nicht
auch für ben Sonntag ausgerichtet werben, Weil biefe Slrt
ber SluSricßtung erftenS ungebräuchlich ift unb gweitenS bie

ftatiftifdjen Vergteicßungen erfeßweren würbe.
(gortfepung folgt.)

fêIeftroted)mi$e 9htttbftf)au.
(Sleîtrijttâtêwjerï oit ber Untäfcß (SMel.) ©iefer

©age hat ber Ufongeffionär bie fßläne gur ©rfteEung einer

Sraftcentrale, bearbeitet non ©erm Sngenieur Sürfteiner,
bei ber ^Regierung beS Cantons SlppengeE Sl.=3lß. eingereicht.
SlnS bem begleitenben teeßnifeßen Vericßt geßt ßeroor, baß
bie projezierte Slnlage 1500 fßferbefräfte für Sicßt unb ca.

400 für Sraft ober ©guipaient abgugeben in ber Sage fein

wirb. ©iefeS Quantum bürfte gweifeEoS ausreichen, um
ben Vebarf ber SlppengeEifcßeit ©emeinben gu beefeu unb

wirb, um bie öoüftänbige SluSnüßung ber Slnlage gu fießern,
ber Ueberjcßuß im .Santon St. ©allen Verwenbung fiubert
fönneu.

©ie Slnlage in Sîubel umfaßt inbeS nocß nicht bie

SluSnüßung färntlicßer in ber Songeffion enthaltenen Sßaffer*
fräfte, fonbern läßt einen wefentlicßen ©eil für fpätere
SluSnüßung unb Vergrößerung in Steferne. ©S hat fieß ein

3nitiatiöfomitee gebilbet, weießem einige Vanffirmen unb

öerfcßiebene notable Sßerfönlicßfeiten angehören, um bie SluS*

füßrung möglichft rafch 3U bewirten. SJian ßofft, fofern
feine Slnftänbe feitenS ber Veßörben erfolgen, in furger Qeit

3ttm SlnSbau unb gur fjinangterung feßreiteu 3U fönnen.

Üöaffevwerfgcfellfchaft ©rfjnpaufen. 3u neultcßer

Sißnttg beS SlnfficßtSrateS ber Sllumtntum=3nbufirie=Slftien*
®efeEfcßaft würbe u. a. aueß bie güage betreffenb bie Ver*

längernttg beS SJlietoertrageS mit ber SBafferwerfgefeEfcßaft

Scßapanfen für 600 Vferbefräfte beßanbelt unb bie ©t*
reftion ermächtigt, non bem QptionSrecßt auf fragliche
Verlängerung ©ebraud) gu maeßen. ®S foE jene Shaft nach

ben SBerfen ber 3llumtmmr*©efeEfcßafl am StßeinfaE elefirtfcß

übertragen werben.

fBaßnßof Soloißunt. ©aS ©ireftorium ber ©entrai*
baßu ßat befeßloffen, bie eleftrifcße traft borerft für bie

Veleucßtung ber ©auptwerfftätte in Qlten unb fpäter nach

Umbau beS VaßnfiofeS, and) für bie Velencßtung beS Vaßn*
ßofeS non bem ©leïtrigitâtêwerf QltewSlarburg in Stuppol*
hingen gu begießen, was etwa 250 fjjferbefräfte erforbern
wirb. 3JHt bem längft nötig geworbenen Umbau beS Vaßn*
ßofeS foE näcßfteS gfrühjaßr begonnen werben.

©leïtrifdje Schwebebahnen. ©te ©leftrigitâtê ®efell=

feßaft norm. Scßucfert in Stiirnberg, besw. bie ißr nahe*

fteßenbe tontinental=®efeEfd)aft für elcftr. Unternehmungen,
beabfidjtigen befanntlicß, baS Sßftem ber ScßWebebaßnen
mit eleftrifcßem Vetriebe in SlnWenbung gn bringen, gunäcßft

gwifeßen ©Iberfelb nnb Varmen, Wo neben ber f^on be*

fießenben Slineaubaßn bie neue Schwebebahn im ©bale bet

SBnpper unb bem fÇIuffe folgenb ßergefteEt werben fob'

Sängere 3eit ftanben ber Sacße Scßwierigfeiten entgegen,
boeß feßeinen aEe ©inberniffe beßoben gu fein ; non beft*

unterrichteter Seite wirb ber ,,3'tff. 3t0." mitgeteilt, baß

nict)t nur bie tongeffion längft erteilt würbe, fonbern awß

bie Vorarbeiten in ooEem ©ang finb, fo baß nunmeßr bie

VetriebSeröffnung für baS 3aßr 1897 in Slusficßt genommen
werben fönne.

©leftriftßc ©tra^etibaßn in ßöln. ©ie ftäbtifd)'
tommiffion hat laut „t. 3t0." bie öffentliche SlnSfcßretbnnb

gweier neuen 0roßen, eleftrifcß betriebenen Straßenbahnlinie^
hefCßloffen.

3Sei'öanb§niefen.
2)a§ föuitbcSIontitec beê ©chwcig. ©ewerffeßflft^

bunbcë, bie 3lrbeiter4inion 3üvicß unb ber ©laferfatö'
öerein beriefen auf leßten Samstag abenb eine Verfammlund
ins tafino Slnßerfißl ein, um gegen bie Dom feßweigerif^tf
©lafermeifteroprbanbe feit einem 3aßr eingeführten „feßmargef

Siften", Vroteft gu erheben. SUS Stebner traten oor be"

etwa 500 ©eilueßmern auf Q. Sang unb SftertenS.

©inftimmig würbe am Scßlnffe eine Siefolntion ange'

nommen, burd) rnelcße bem Vorftanbe beS feßweig. ©eweP

fcßaftSbnubeS ber Sluftrag erteilt wirb, unPergüglicß bet bet

aJieifterorganifation bie Slufßebung ber fdßwargen Sifte"'
fowie bie Slnerfenuung beS SlrbeiiSna^WeiSbnreauS beb

VerbanbeS ber ©lafergeßülfen als auSfcßließlicßen Slrbeitb'

naeßweis gu oerlangen. SoEte biefen Vegeßren nießt e"''

fproeßen Werben, fo ift fofort eine neue Verfammlung bff

©lafergeßülfen einguberufen, welcße über aEeS weitere VefcßW

gu faffen ßat.
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Jeder Versuch, lokal, oder wie die Großindustriellen es

befürworten, für die einzelnen Berufe gesondert, die Arbeits-
losenversicherung durchzuführen, wird sich als eine halbe
Maßregel erweisen. Die Bekämpfung der Arbeitslosennot
ist eine Ausgabe der Gesamtheit. An ihr hat der direkt

beteiligte Arbeiter, wie der Arbeitgeber, und am allermeisten
der Staat als Vertreter und Beschützer der Gesamtheit ein
gleich großes Interesse. Die Arbeitslosigkeit bringt den

Menschen ökonomisch und moralisch herunter und macht ihn
mehr und mehr zu einer Last für das ganze Gemeinwesen.
Sie ist eine Vorstufe des Stromer- und Verbrechertums.
Schon aus diesem Grunde muß der Staat im Interesse der

Gesamtheil an der Bekämpfung derselben den größten
Anteil nehmen.

Ganz abgesehen von seiner Pflicht, die ihm hier obliegt,
ist es auch zu seinem Nutzen, den üblen Folgen der Arbeits-
losigkeit direkt entgegen zu wirken, da dadurch die Armenlast
und die Kosten für die Krimaljustiz erheblich vermindert
werden.

Nach all dem Gesagten muß es daher nur als billig
erscheinen, wenn die Versicherungslast auf Arbeiter, Arbeit-
geber, Gemeinde und Staat gleichmäßig verteilt wird. Es
handelt sich um eine Versicherung, die nur auf der Basis
sozialer Grundsätze eingerichtet werden kann.

Wir sollten daher nicht ängstlich die Gefahr, arbeitslos
zu werden, in den verschiedenen Gewerben feststellen und
danach ihre Beitragspslicht bestimmen. Wollen wir in
doktrinärer und ängstlicher Weise verhüten, daß sa kein besser

gestellter Arbeiter oder eine besser gestellte Industrie für
einen schlechter situierten Arbeiter oder eine weniger begünstigte
Industrie ein Opfer zu bringen hat, dann lassen wir die

Hand lieber weg von der Angelegenheit, wir werden doch

nur etwas zustande bringen, was neben einigen Vorteilen
neue große Nachteile mit sich bringt.

Die Quoten, welche die Arbeiter an die Versicherungslast
beizutragen haben, sollen nicht fix nach Lohnklassen, wie im
Basler Entwurf, sondern nach einem procentualen Satze
ihres Lohnbetrages bestimmt werden, der jährlich gemäß den

Anforderungen der Versicherungsanstalt fixiert werden soll.
Die Arbeitslosigkeit ist ja nicht jedes Jahr gleich groß.
Dadurch würde die Versicherungslast für Arbeiter und Arbeit-
geber erträglicher werden. Es ist mir bekannt, daß die

Posamenter von Basel ebenfalls das System der procentualen
Prämienzahlung wünschen und dasselbe für ein weitaus
gerechteres Verfahren halten, als das von den Industriellen
Basels und Prof. Adler vorgeschlagene Lohnklassensystem.
Dieses System wie die blühende Kasuistik in Bezug auf die

Festsetzung der Höhe der Unterstützungen des Basler Ent-
Wurfes taugt nicht für eine für das praktische Leben berechnete

Institution der Schweiz.

In Bezug auf die Höhe der Unterstützung genügt es,

daß zwischen solchen, die für sich allein und solchen, die für
Angehörige zu sorgen haben, unterschieden wird und danach

zwei verschiedene Ansätze der Unterstützungsbeiträge festgesetzt

werden.
Aus praktischen Gründen sollten die Unterstützungen nickt

auch für den Sonntag ausgerichtet werden, weil diese Art
der Ausrichtung erstens ungebräuchlich ist und zweitens die

statistischen Vergleichungen erschweren würde.
(Fortsetzung folgt.)

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk an der Urnäsch (Kübel.) Dieser

Tage hat der Konzessionär die Pläne zur Erstellung einer

Kraftcentrale, bearbeitet von Herrn Ingenieur Kürsteiner,
bei der Regierung des Kantons Appenzell A.-Rh. eingereicht.
Aus dem begleitenden technischen Bericht geht hervor, daß
die projektierte Anlage 1500 Pferdekräfte für Licht und ca.

400 für Kraft oder Equivalent abzugeben in der Lage sein

wird. Dieses Quantum dürfte zweifellos ausreichen, um
den Bedarf der Appènzellischen Gemeinden zu decken und

wird, um die vollständige Ausnützung der Anlage zu sichern,
der Ueber.schuß im Kanton St. Gallen Verwendung finden
können.

Die Anlage in Kube! umfaßt indes noch nicht die

Ausnützung sämtlicher in der Konzession enthaltenen Wasser-

kräfte, sondern laßt einen wesentlichen Teil für spätere

Ausnützung und Vergrößerung in Reserve. ES hat sich ein

Initiativkomitee gebildet, welchem einige Bankfirmen und

verschiedene notable Persönlichkeiten angehören, um die Aus-
führung möglichst rasch zu bewirken. Man hofft, sofern
keine Anstünde seitens der Behörden erfolgen, in kurzer Zeit
zum Ausbau und zur Finanzierung schreiten zu können.

Wasserwerkgcsellschast Schaffhausen. In neulicher

Sitzung des Aussichtsrates der Aluminium-Industrie-Aktien-
Gesellschaft wurde u. a. auch die Frage betreffend die Ver-
längerung des Mietvertrages mit der Wasserwerkgcsellschast

Schaffhausen für 600 Pferdekräste behandelt und die Di-
rektion ermächtigt, von dem Optionsrecht auf fragliche
Verlängerung Gebrauch zu machen. Es soll jene Kraft nach

den Werken der Aluminium-Gesellschaft am Rheinfall elektrisch

übertragen werden.

Bahnhof Solothurn. Das Direktorium der Central-
bahn hat beschlossen, die elektrische Kraft vorerst für die

Beleuchtung der Hauptwerkstätte in Ölten und später nach

Umbau des Bahnhofes, auch für die Beleuchtung des Bahn-
Hofes von dem Elektrizitätswerk Olten-Aarburg in Ruppol-
dingen zu beziehen, was etwa 250 Pferdekräfte erfordern
wird. Mit dem längst nötig gewordenen Umbau des Bahn-
Hofes soll nächstes Frühjahr begonnen werden.

Elektrische Schwebebahnen. Die Elektrizitäts - Gesell-

schaft vorm. Schuckert in Nürnberg, bezw. die ihr nahe-

stehende Kontinental-Gesellschaft für elcktr. Unternehmungen,
beabsichtigen bekanntlich, das System der Schwebebahnen
mit elektrischem Betriebe in Anwendung zu bringen, zunächst

zwischen Elberfeld und Barmen, wo neben der schon be-

stehenden Niveaubahn die neue Schwebebahn im Thale der

Wupper und dem Flusse folgend hergestellt werden sock

Längere Zeit standen der Sache Schwierigkeiten entgegen,
doch scheinen alle Hindernisse behoben zu sein; von best-

unterrichteter Seite wird der „Frkf. Ztg." mitgeteilt, daß

nicht nur die Konzession längst erteilt wurde, sondern auch

die Vorarbeiten in vollem Gang sind, so daß nunmehr die

Betriebseröffnung für das Jahr 1897 in Aussicht genommen
werden könne.

Elektrische Straffenbahn in Köln. Die städtische

Kommission hat laut „K. Ztg." die öffentliche Ausschreibung
zweier neuen großen, elektrisch betriebenen Straßenbahnlinien
beschlossen.

Verbandswesen.
Das Bundeskomitee des Schweiz. Gewerkschafts-

bundes, die Arbeiter-Union Zürich und der Glaserfach'
verein beriefen auf letzten Samstag abend eine Versammlung
ins Kasino Außersihl ein, um gegen die vom schweizerisch^

Glasermeisterverbande seit einem Jahr eingeführten „schwarzen

Listen", Protest zu erheben. Als Redner traten vor den

etwa 500 Teilnehmern auf O. Lang und Mertens.
Einstimmig wurde am Schlüsse eine Resolution ange-

nommen, durch welche dem Vorstande des schweiz. Gewest-

schaftsbundes der Auftrag erteilt wird, unverzüglich bei der

Meisterorganisation die Aufhebung der schwarzen Listen-

sowie die Anerkennung des Arbeitsnachweisbureaus de--

Verbandes der Glasergehülfen als ausschließlichen Arbeit^
Nachweis zu verlangen. Sollte diesen Begehren nicht ew-

sprachen werden, so ist sofort eine neue Versammlung b?

Glasergehülfen einzuberufen, welche über alles weitere Beseht
zu fassen hat.
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Scfjütetj. Sdjnttebc» mtb SÔagncrûcrhanb. Ser ©entrai»
borftanb fce§ fdjweizerifcben Sdjmtebe» unb SBagtterberhanbe®
bait am 10. Dtobember in Qixrtd) eine Selegiertenoerfammlung
ab, an melier u. a. bie jjrage beS Seitritt® be® Serbanbe®
Sam fdjmeijerifdjen 3Jteta£lar&eiter= 25erbanb befprocfiett merben
fod. Ser ©entraloorftanb fpridjt fid) für biefen SSeitrttt

au®, namentlid) roeil er DorauSfteljt, baß bei fünftigen
ßofinfämpfen b:e Schmiebe unb SBagner am Stetadarbeiter»
berbanb einen ftarfen Dtücfhalt Ijabett mürben.

£ianMuerfer=3frcubeu. Sie Schuhmacher Don SBinter»
'bur finb fett mehreren 2öod)eu in Aufregung, ba eine

„@(bneIIfot)terei" errietet mitrbe, bie, ungeachtet ber um ba®

Soppelte gefttegenen Seberpretfe, bie SIrhett bem fßublifum
um 30 Sßroäent billiger liefert, al® biêber bie SIeifter fte

geliefert haben. Ser jDîetfteroerein unb bie ©emerffcbaft
ber ©eljülfen beriefen begboib auf DJÎontag Slbenb in'®
„Samm" eine öffentliche Sdjubmadjerberfammlmig ein, bie

feljr zahlreich hefndjt mar. £>ier borgezeigte aufgetrennte
Slrbeit mürbe als eine arge Sßfufcperet, zu ber überbie®

gerttigmertige® ßeber bermenbet mürbe, erflärt. 3n einer
Sîefolution mirb ba® ©ebaljren ber „Sdjnedfobleret" at®

eine Sdjmußfonfurrenz Beseidjuet unb bie marftfdjreierifdje
Dîeflame al® Unwahrheit qualifiziert.

Sonbcrhare §ctlige. „3u ber Sonne" Unterfiraß tagte
Sonntag eine 150 Seilnebmer zäljlenbe Serfammlmtg bon
Dftetaßarbeitern, um beu SJtetaßarbeitergemerffdjaften neue
Stitglieber zuzuführen unb überhaupt mehr Sehen in bie

bieftge SIrbeiterbemegung zu bringen. Softer, ein fürzlich
au® Sentfdjlanb gefomtnener junger ïdattn mit unberfenn»
baren oratorifcheu unb agitatorifdjen Anlagen, beffeu Stuf»
treten alle Slßüren eine® Slpoftel® ber beutfcheu Sozial»
bemofratie. an fid) hatte, fprad) nahezu gmei Stunben lang
über bie ©ntwicflung uon Sultur, ©eroerbe unb Subuftrie,
toobei er bezroecfte, beu 3ubörerit bie au® ber Serbodfomm»
nung ber Sedjnif fid) entmicfelnbe Ueberprobuftiou mit ihren
tjotgen: „Slrbettêlofigfeit unb ßofjnfflaüerei" oor bie Singen
3U führen. Sern Vortrage folgte eine längere StSfnffton, in
tu either guerft ein Schweizer, Spieß, ausführte, baß ber eibg.
Settag, meldten bie Schweiz heute feiere unb welcher Don
bett Regierungen mtb Don ben Sanzeltt au® als 23nß=,
Sanf» unb öettag fo einbringlich empfohlen morben fei, bie
Arbeiter fehr menig angehe, ba man ihnen boa) nicht zu»
muten fönne, für eine ©piftenz zu banfen, meldje nur Rot
Unb ©ntbebruiig fei; Don Suße fönne auch feine Diebe fein,
ba ein foldje® irbifche® Safetn ja nicht anberS fei al® eine

lebenslängliche Sußübung. SBemt baher bon Sanf unb
"on föuße bie Diebe fei, fo mögen weltliche ltnb getftlicEje
Sehörben biefe llebungett ben oberen 3ebntaufenb empfehlen,
Reiche ade Urfadjen hätten, zu banfen unb 58uße zu thun
fur ihr Safterleben. ©in meiterer Diebner, Serger, fanb, e§
let 6efchämenb, baß bon 45,000 itt ber Schmeiz beftnbltdjen
Sietadarbeitern nur etma 5000 organifiert feien unb forberte
tut einbringlidjett SBorten ade anmefettben nicht einer Dr»
8anifatton angehörenben Slrbeiter zum Seitritt in bie ®e=

Jnerffchaft ber Sietadarheiter auf. Son einem attberen
i<hmetzer. Diebner mürbe bie Hoffnung auSgefprochen, baß
-»and) nnferm @efd)Ied)te ein Sed entfprießen möchte, meld)er
®er ©emalt ber Sprattnen ein ©nbe mache, mie bor 2000
Sahiren." („Di. 3- 3.")

$erfd)tebe«e§.
ßrftnbungMnefen. Ser SunbeSrat hat bezüglich be®

^'aentnm®» unb DlnpungSrechtS an ©rftnbungen bon eibgen.
Beamten unb SIngeftedten folgenbe Sefdjlüffe gefaßt: 1. Ser
Snnb behält ftch ba® Dtecht bor, ade Don eibgen. Seamten

ju"r SIngeftedten in ihrer amtlichen Shätigfeit gemachten

pfrnbitngett in feinem Dingen zu berroenben. Snfotge beffen
unb bie Seamten unb SIngeftedten berpflidjtet, ber Dber»
^hörbe adfädig bon ihnen gemachte ©rftnbungen fofort in

Senntni® zu bringen. fjaß® e® ftch habet um eine wichtige
unb für ben Sttnb als nüßltd) anerfannte ©rftnbuttg hanbelt,
fattn ber SunbeSrat bem ©rftttber eine angemeffene Selohnnng
Zuerfennen. 2. Sem SluSIanbe, fomtein ber Sdjroet, toohnenben

fßribatperfonen gegenüber fteht bem eibgen. Seamten ttnb

SIngeftedten ba® Dolle Dtnßnnggred)t mit Sezng auf ihre
©rftnbungen unb bie adfädig baranf genommenen patente
Zu. SBenn e® fid) jebod) um bie 8anbe®öerteibignng ober

um bie adgemeine Sicherheit hanbelt, fattn ber Suttb ftch

ba® Siecht roahrett, bie ©rfinbung für fid) zu behalten unb

gegen angemeffene ©ntfdjäbigmtg bereu DJiitteilung ober

Serfauf an Sritte zu Derbteten.

Sei SluSfübruitg biefe® SefdjluifeS fod folgenbermaßen
üerfahren merben: 1. Sie SJiitteitung einer neuen ©rftnbuttg
an bie DberPeI)örbe hat bor her fßatentnahme unb bor
Seröffenttichnng berfelbert zu erfolgen. 2. güc Serbeffernngen
her jjabrifatton fönnett feine @ntfdjäbtgnng§anfprüd)e geltenb
gemacht werben, ba c® Sßflid^t jebe® Sireftor® unb Seamten
einer eibgen. Sßerfftütte ift, tm Setrieb Serbeffernngen unb

Seretnfachnngen anzuftreben. 3. Sie jÇeftfeçung ber ©röße
ber ©ntfchäbigung an ben ©tfinber mirb fich) in jebem tjalle
ber SunbeSrat borhehaltett. Sie Dherhehörben merbett hin»
roteber fo halb al® möglich bem ©rftnber Siitteilnng machen,
ob ber Sttnb bon ber ©rfinbung im Sinne ber Seftimmungen
1 uttb 2 ©ebraucb machen miß ober nicht.

SöaugcfcHfdjoft „Safjciat" in gürtd). ©in Snitiatio»
fomitee arbeitete Statuten au® für eine zu fdjaffenbe San»
gefedfdjaft „Saljeim". Sie Sereinignng fod etue eingetragene
©enoffenfchaft mit befchränfter §aftbatfeit merben ttnb ben

3mecf haben, btdigc SBohnhäufer zu erfteden, zu bermalten
nnb zu berfaufett, bie im ©egenfaß zu ben Siietfafernen ben

©harafter fleiner Sanbhäufer erhalten unb beren Sitetzin®
400 jjr. per SSohnttng nicht überfteigen fod. Siitglieb ber

©efeßfhaft fattn jebermann merben, ber minbefien® einen
®tfd)äft®anteil bon 1000 fjr. ermorbett hat. Sie Käufer
werben nur an foldje Sente berfauft, welche minbefien® 2
Sahce lang SEBohnungëmieter ber ©efeßfchaft waren. 3ur
©rroerhung eine® §auft§ ift eine SInjahlung bon minbefien®
10'/o he® Serfaufgpreife® zu letfien. („3- $•")

Ueher Me neue Œfjnftitêïttdje auf bem Dîofenberg in
St. ©aßen äußert fid) ein Sotrefponbeni ber „Shurg. 3t0-"
u. a.: „Sa® Snnere be® für bie gotteSbienftlichen §anblnttgett
befitmmien großen Saale® macht ben heften ©inbrucf. Sie
jjenfter finb mit ©laSmalercten einfach, aber mit ©efchmacf
berjiert. 3n ber Rütte ber fjenfterrethe gegen Sitben ift
bie ©eburt ©hriftt in ©lasmalerei bargeftedt. ©in Söanb»
gemälbe zeigt ben prebigenben ©hriftn® am See ©enefareth.
llufere (S^riftfatfjoltfen bürfen ftch rühmen, eine ber fdjönft»
gelegenen unb root)! auch ber fdjönftauSgeftatteteu Strchen
in ber Schweiz zu befißen."

Sic Sticfereiftnnn Soeh, Sdjocnfdb u. 6tc. in
Dlorfdjach bea&fidßttgt wegen bem hier ben'fdjeubeit Sîangel
an Slrbeitertbohnnngen für ihre SIngeftedten ca. 24 Slrbeiter»
häufer zu erfteden ttnb foden fjteüou 12 fofort in Singriff
genommen werben. Stefe Söohnnngen fornmett hinter ba®

Sticfereigehänbe zu flehen.

Slrmcnfoolhab Dif)etttfclben. SIm Stontag ift mit ben
©rbarheiten be® Strmenfoolbabe® begonnen werben. SaSfelbe
fommt in unmittelbare Dtähe be® herrlichen Salttienmälbdjen®
Zu ftehen unb fod mit einem flehten Sarf umgeben werben.

@d)ull)au§erweiterung Slffettrangcn. Sie Schulgemetnbe
SIffeltrangen erhält att bie Soften ber ©rtoeiterung be® Schul»
häufe® unb an bie Slnfdjciffung einer neuen Seftuhlung für
bie Sefunbarfdsule einen StaatSheitrag uon 1540 jjr.

Saê alte iüofter @t. llrfattne fod in ein ©reifenafpl
umgewanbelt Werben. Sin ber Sptße be® 3nitiatiofomitee®,
welche® bie jjrage att bie §anb genommen, ftehen Dîotar
Saitconrt unb g-ürfprecb Sotnap.
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Schweiz. Schmiede- und Wagncrverband. Der Central-
vorstand des schweizerischen Schmiede- und Wagnerverbandes
hält am 10. November in Zurich eine Delegierteuversammlnng
ab, an welcher u. a. die Frage des Beitritts des Verbandes
Mm schweizerischen Metallarbeiter-Verband besprochen werden
soll. Der Centralvorstand spricht sich für diesen Beitritt
aus, namentlich weil er voraussieht, daß bei künftigen
Lohnkämpfen dw Schmiede und Wagner am Metallarbeiter-
verband einen starken Rückhalt haben würden.

Handwerker-Freuden. Die Schuhmacher von Winter-
thur sind seit mehreren Wochen in Aufregung, da eine

„Schnellsohlerei" errichtet wurde, die, ungeachtet der um das
Doppelte gestiegenen Lederpreise, die Arbeit dem Publikum
um 30 Prozent billiger liefert, als bisher die Meister sie

geliefert haben. Der Meisterverein und die Gewerkschaft
der Gehülfen beriefen deshalb auf Montag Abend in's
„Lamm" eine öffentliche Schuhmacherversammlnug ein, die
sehr zahlreich besucht war. Hier vorgezeigte aufgetrennte
Arbeit wurde als eine arge Pfuscherei, zu der überdies
geringwertiges Leder verwendet wurde, erklärt. In einer
Resolution wird das Gebühren der „Schnellsohlerei" als
eine Schmntzkonkurrenz bezeichnet und die marktschreierische
Reklame als Unwahrheit qualifiziert.

Sonderbare Heilige. „In der Sonne" Unterstrab tagte
Sonntag eine 150 Teilnehmer zählende Versammlung von
Metallarbeitern, um den Metallarbeitergewerkschaften neue
Mitglieder zuzuführen und überhaupt mehr Leben in die

hiesige Arbeiterbewegung zu bringen. Krster, ein kürzlich
aus Deutschland gekommener junger Mann mir unverkenn-
baren oratorischen und agitatorischen Anlagen, dessen Auf-
treten alle Allüren eines Apostels der deutschen Sozial-
demokratie. an sich hatte, sprach nahezu zwei Stunden lang
über die Entwicklung von Kultur, Gewerbe und Industrie,
wobei er bezweckte, den Zuhörern die aus der Vervollkomm-
uung der Technik sich entwickelnde Ueberproduklion mit ihren
Folgen: „Arbeitslosigkeit und Lohnsklaverei" vor die Augen
M führen. Dem Vortrage folgte eine längere Diskussion, in
welcher zuerst ein Schweizer, Spieß, ausführte, daß der eidg.
Bettag, welchen die Schweiz heute feiere und welcher von
den Regierungen und von den Kanzeln ans als Büß-,
Dank- und Bettag so eindringlich empfohlen worden sei, die
Arbeiter sehr wenig angehe, da man ihnen doch nicht zu-
wmen könne, für eine Existenz zu danken, welche nur Not
Und Entbehrung sei; von Buße könne auch keine Rede sein,
da ein solches irdisches Dasein ja nicht anders sei als eine

lebenslängliche Bußübung. Wenn daher von Dank und
von Buße die Rede sei, so mögen weltliche und geistliche
Behörden diese Uebungen den oberen Zehntausend empfehlen,
Uwlche alle Ursachen hätten, zu danken und Buße zu thun
à ihr Lasterleben. Ein weiterer Redner, Berger, fand, es
Üi beschämend, daß von 45,000 in der Schweiz befindlichen
Metallarbeitern nur etwa 5000 organisiert seien und forderte
uut eindringlichen Worten alle anwesenden nicht einer Or-
Sauisation angehörenden Arbeiter zum Beitritt in die Ge-
vwrkschaft der Metallarbeiter auf. Von einem anderen
schweizer. Redner wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß
>,auch unserm Geschlechte ein Tell entsprießen möchte, welcher
ber Gewalt der Tyrannen ein Ende mache, wie vor 2000
wahren." („N. Z. Z.")

Verschiedenes.

Erfindungswesen. Der Bundesrat hat bezüglich des

Eigentums- und Nutzungsrechts an Erfindungen von eidgen.
Beamten und Angestellten folgende Beschlüsse gefaßt: 1. Der
Bund behält sich das Recht vor, alle von eidgen. Beamten
°ber Angestellten in ihrer amtlichen Thätigkeit gemachten
lWndungen in seinem Nutzen zu verwenden. Infolge dessen
und die Beamten und Angestellten verpflichtet, der Ober-
ehörde allfällig von ihnen gemachte Erfindungen sofort in

Kenntnis zu bringen. Falls es sich dabei um eine wichtige
und für den Bund als nützlich anerkannte Erfindung handelt,
kann der Bundesrat dem Erfinder eine angemessene Belohnung
zuerkennen. 2. Dem Auslande, sowie in der Schweiz wohnenden

Privatpersonen gegenüber steht dem eidgen. Beamten und

Angestellten das volle Nutzungsrecht mit Bezug aus ihre
Erfindungen und die allsäll-g darauf genommenen Patente
zu. Wenn eS sich jedoch um die Landesverteidigung oder

um die allgemeine Sicherheit handelt, kann der Bund sich

das Recht wahren, die Erfindung für sich zu behalten und

gegen angemessene Entschädigung deren Mitteilung oder

Verkauf an Dritte zu verbieten.
Bei Ausführung dieses Beschlusses soll folgendermaßen

verfahren werden: 1. Die Mitteilung einer neuen Erfindung
an die Oderbehörde hat vor der Patentnahme und vor
Veröffentlichung derselben Zu erfolgen. 2. Für Verbesserungen
der Fabrikation können keine Entschädigungsansprüche geltend
gemacht werden, da es Pflicht jedes Direktors und Beamten
einer eidgen. Werkstälte ist, :m Betrieb Verbesserungen und

Vereinfachungen anzustreben. 3. Die Festsetzung der Größe
der Entschädigung an den Etfinder wird sich in jedem Falle
der Bundesrat vorbehalten. Die Oberbehörden werden hin-
wieder so bald als möglich dem Erfinder Mitteilung machen,
ob der Bund von der Erfindung im Sinne der Bestimmungen
1 und 2 Gebrauch machen will oder nicht.

Ballgesellschaft „Daheim" in Zürich. Ein Initiativ-
komitee arbeitete Statuten aus für eine zu schaffende Bau-
gesellschaft „Daheim". Die Vereinigung soll eine eingetragene
Genossenschaft mit beschränkter Haftbarkeit werden und den

Zweck haben, billige Wohnhäuser zu erstellen, zu verwalten
und zu verkaufen, die im Gegensatz zu den Mietkasernen den

Charakter kleiner Landhäuser erhalten und deren Mietzins
400 Fr. per Wohnung nicht übersteigen soll. Mitglied der

Gesellschaft kann jedermann werden, der mindestens einen
Geschäftsanteil von 1000 Fr. erworben hat. Die Häuser
werden nur an solche Leute verkauft, welche mindestens 2

Jahre lang Wohnnngsmieter der Gesellschaft waren. Zur
Erwerbung eines Hauses ist eine Anzahlung von mindestens
10°/g des Verkaufspreises zu leisten. („Z. P.")

Ueber die neue Christilskirche ans dem Rosenberg in
St. Gallen äußert sich ein Korrespondent der „Thurg. Ztg."
u. a.: „Das Innere des für die gottesdienstlichen Handlungen
bestimmten großen Saales macht den besten Eindruck. Die
Fenster sind mit Glasmalereien einfach, aber mit Geschmack
verziert. In der Mitte der Fensterreihe gegen Süden ist
die Geburt Christi in Glasmalerei dargestellt. Ein Wand-
gemälde zeigt den predigenden Christus am See Genesareth.
Unsere Christkatholiken dürfen sich rühmen, eine der schönst-
gelegenen und wohl auch der schönstansgestatteten Kirchen
in der Schweiz zu besitzen."

Die Stickercifirma Loeb, Schoenfeld u. Cie. in
Rorschach beabsichtigt wegen dem hier herrschenden Mangel
an Arbeiterwohnrmgen für ihre Angestellten ca. 24 Arbeiter-
Häuser zu erstellen und sollen hievon 12 sofort in Angriff
genommen werden. Diese Wohnungen kommen hinter das
Stickereigebäude zu stehen.

Armensoolbad NhenifelSen. Am Montag ist mit den
Erdarbeiten des Armensookbades begonnen werden. Dasselbe
kommt in unmittelbare Nähe des herrlichen Saligenwäldchens
zu stehen und soll mit einem kleinen Park umgeben werden.

Schulhanserweiterung Wettrangcn. Die Schulgemeinde
Welträngen erhält an die Kosten der Erweiterung des Schul-
Hauses und an die Anschaffung einer neuen Bestuhlung für
die Sekundärschule einen Staatsbeitrag von 1540 Fr.

Das alte Kloster St. Ursanne soll in ein Greisenasyl
umgewandelt werden. An der Spitze des Initiativkomitees,
welches die Frage an die Hand genommen, stehen Notar
Danconrt und Fürsprech Boinay.


	Verbandswesen

